
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Für die (geplante) Anschaffung einer Photovoltaikanlage kann der Investi-
tionsabzugsbetrag und nach Anschaffung/Herstellung die Sonderabschrei-
bung in Anspruch genommen werden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen  
vorliegen.

Die Finanzverwaltung gewährte zunächst den Investitionsabzugsbetrag und Sonderab-
schreibung regelmäßig nicht, wenn eine private Nutzung von mehr als 10 % vorlag. 

Die Oberfi nanzdirektion Niedersachsen macht nunmehr eine Kehrtwende. In einem 
Schrei ben vom 26.3.2012 heißt es: „Eine Verwendung des durch die Photovoltaikan-
lage produzierten Stroms zu mehr als 10 % für private Zwecke spricht nicht gegen 
die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages. Auf die spätere Sachentnah-
me des produzierten Wirtschaftsguts ‚Strom‘ kommt es bei der Beurteilung der betrieb-
lichen Nutzung des produzierten Wirtschaftsguts ‚Photovoltaikanlage‘ nicht an.“ 

Ein Fahrtenbuch, das nicht während des ganzen Kalenderjahres geführt 
wird, ist nicht ordnungsgemäß – so das Finanzgericht Münster (FG) in sei-
nem Urteil vom 27.4.2012.

Im entschiedenen Fall bekam ein Steuerpfl ichtiger von seinem Arbeitgeber 
ein Kraftfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt. Er begann am 1. Mai 
des Streitjahres für dieses Fahrzeug ein (inhaltlich ordnungsgemäßes) Fahrtenbuch zu 
führen. Das Finanzamt ermittelte den Nutzungsvorteil auch für die Monate nach Beginn 
der Aufzeichnungen nach der 1-%-Methode. Der Steuerpfl ichtige argumentierte, dass 
Veränderungen seiner familiären Situation (Geburt eines dritten Kindes) die Privatnut-
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zungsmöglichkeiten des Kfz stark eingeschränkt hätten und es deshalb zulässig sein 
müsse, die Ermittlungsmethode auch während des laufenden Jahres zu ändern.

Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Ein Fahrtenbuch sei nur dann ordnungs-
gemäß, wenn es für einen repräsentativen Zeitraum von mindestens einem Jahr geführt 
werde. Ein monatlicher Wechsel zwischen der Fahrtenbuch- und der Pauschalwertme-
thode widerspreche dem Vereinfachungs- und Typisierungsgedanken der gesetzlichen 
Regelung. Eine monatlich wechselnde Fahrtenbuchführung berge eine erhöhte Manipu-
lationsgefahr und sei für die Finanzverwaltung nur schwer überprüfbar. 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfi nanzhof zugelassen. Diese ist unter 
dem Aktenzeichen VI R 35/12 anhängig. Betroffene Steuerpfl ichtige, die auf eine andere 
Entscheidung des BFH hoffen, können Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens 
beantragen.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit drei Urteilen vom 29.3.2012 entschieden, 
dass Aufwendungen für die Sanierung eines selbst genutzten Wohngebäudes 
– nicht aber die Kosten für übliche Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen oder die Beseitigung von Baumängeln – als außergewöhnliche 
Belastung abzugsfähig sein können.

Hierzu können auch Aufwendungen für die Sanierung eines Gebäudes gehören, wenn 
durch die Baumaßnahmen konkrete Gesundheitsgefährdungen, etwa durch ein asbest-
gedecktes Dach, abgewehrt werden. Das gilt auch für Brand-, Hochwasser- oder ähnlich 
unausweichliche Schäden, beispielsweise durch den Befall eines Gebäudes mit Echtem 
Hausschwamm oder vom Gebäude ausgehende unzumutbare Beeinträchtigungen (Ge-
ruchsbelästigungen). 

Allerdings darf der Grund für die Sanierung weder beim Erwerb des Grundstücks erkenn-
bar gewesen noch vom Grundstückseigentümer verschuldet worden sein. Auch muss 
der Steuerpfl ichtige realisierbare Ersatzansprüche gegen Dritte verfolgen, bevor er seine 
Aufwendungen steuerlich geltend machen kann. Außerdem muss er sich den aus der 
Erneuerung ergebenden Vorteil anrechnen lassen („neu für alt“). 

Anmerkung: Der gesetzliche jährliche Eigenanteil richtet sich nach Familienstand und 
Anzahl der Kinder und beläuft sich auf immerhin 1 bis 7 % des Gesamtbetrags der Ein-
künfte. Grundsätzlich macht es hier Sinn, auch alle weiteren außergewöhnlichen Belas-
tungen, wie z. B. Kosten für Brillen oder Zahnersatz, in einem Jahr gesammelt steuerlich 
anzusetzen. Die Höhe der zumutbaren Belastung wird momentan infrage gestellt.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs ist bei teilwei-
se selbst genutzten und teilweise vermieteten Ferienwohnungen die Frage, 
ob der Steuerpfl ichtige mit oder ohne Einkünfteerzielungsabsicht vermie-
tet hat, und danach ein entsprechender Werbungskostenabzug möglich ist, 

anhand einer unter Heranziehung aller objektiv erkennbaren Umstände zu treffenden 
Prognose zu entscheiden. Die Einkünfteerzielungsabsicht des Steuerpfl ichtigen muss 
schon dann überprüft werden, wenn er sich eine Zeit der Selbstnutzung vorbehalten 
hat; dies gilt unabhängig davon, ob er von seinem Eigennutzungsrecht tatsächlich 
Gebrauch macht.

Demgegenüber ist bei Ferienwohnungen, die ausschließlich an Feriengäste vermietet 
und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehalten werden, ohne weitere Prüfung typisierend 
von der Einkünfteerzielungsabsicht der Steuerpfl ichtigen auszugehen, wenn das Ver-
mieten die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen – abgesehen von Vermie-
tungshindernissen – nicht erheblich (d. h. um mindestens 25 %) unterschreitet. Liegen 
die genannten zusätzlichen Voraussetzungen bei einer Ferienimmobilie nicht vor oder 
können ortsübliche Vermietungszeiten nicht festgestellt werden, muss die Einkünfteer-
zielungsabsicht durch eine Prognose überprüft werden.
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Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch verdeckte Gewinn-
ausschüttungen (vGA). Eine vGA einer Kapitalgesellschaft ist gegeben, wenn 
die Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb der gesellschafts-
rechtlichen Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil zuwendet und diese 

Zuwendung ihren Anlass oder zumindest ihre Mitveranlassung im Gesellschaftsverhält-
nis hat. Das ist der Fall, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer die-
sen Vorteil einem Nichtgesellschafter nicht zugewendet hätte. 

Zahlt eine GmbH an ihren Gesellschafter-Geschäftsführer gesonderte Vergütungen für 
die Ableistung von Überstunden, liegt aus steuerrechtlicher Sicht regelmäßig eine vGA 
vor. Dies gilt auch dann, wenn die zusätzliche Vergütung nur für Arbeiten an Sonn- und 
Feiertagen und zur Nachtzeit gezahlt werden soll, da eine solche Regelung die Annahme 
rechtfertigt, dass dem Gesellschafter-Geschäftsführer aus im Gesellschaftsverhältnis 
liegenden Gründen die vorgesehene Steuervergünstigung verschafft werden soll.

Allerdings kann eine entsprechende Vereinbarung im Einzelfall durch überzeugende 
betriebliche Gründe gerechtfertigt sein, die geeignet sind, die Vermutung für die Ver-
anlassung durch das Gesellschaftsverhältnis zu entkräften. Dann liegt keine vGA vor. 
Eine solche betriebliche Veranlassung kann u. a. dann anzunehmen sein, wenn trotz 
Unüblichkeit im allgemeinen Wirtschaftsverkehr mit vergleichbaren gesellschafts-
fremden Personen ähnliche Vereinbarungen abgeschlossen wurden.

Anmerkung: Die Gefahr, dass die Finanzverwaltung hier eine vGA unterstellt, ist sehr 
groß. Bitte lassen Sie sich vor der Auszahlung von Überstundenvergütungen beraten!

Fahrtkosten in Zusammenhang mit unentgeltlicher Kinderbetreuung können 
in Höhe von 2/3 der Aufwendungen als erwerbsbedingte Kinderbetreuungs-
kosten steuerlich abzugsfähig sein.

Die Fahrtkosten, die einer Großmutter in Zusammenhang mit der unentgeltlichen Be-
treuung ihres Enkelkindes entstanden sind, und ihr von den Eltern des Kindes erstattet 
werden, sind bei entsprechender Vertragsgestaltung bei den Eltern als erwerbsbedingte 
Kinderbetreuungskosten steuerlich abziehbar. 

In einem vom Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) am 9.5.2012 rechtskräftig ent-
schiedenen Fall haben die beiden Großmütter ihr Enkelkind an einzelnen Tagen in der 
Woche unentgeltlich im Haushalt der Eltern des Kindes betreut, damit diese arbeiten 
konnten. Nur die Fahrtkosten erhielten sie von den Eltern des Kindes aufgrund schrift-
licher Verträge erstattet. Das Finanzamt erkannte die Fahrtkosten nicht an, weil es der 
Meinung war, es handele sich um familieninterne und damit außerhalb der Rechtssphä-
re liegende Gefälligkeiten.

Das FG ließ jedoch die Aufwendungen zu 2/3 zum steuerlichen Abzug zu. Die Betreuungs-
leistungen der Großmütter seien Dienstleistungen im Sinne der einkommensteuerlichen 
Regelungen für die Kinderbetreuung, auch wenn sie unentgeltlich erbracht wurden. Es 
komme nur darauf an, ob die getroffene Vereinbarung zwischen den Eltern des Kindes 
und deren Müttern (= Großmütter des Kindes) über den Fahrtkostenersatz auch zwi-
schen fremden Dritten so üblich wäre. Diese Frage hat das FG bejaht. Nach Auffassung 
der Richter ist es unerheblich, ob eine fremde Betreuungsperson für die Betreuungsleis-
tung selbst ein Honorar gefordert hätte.  

Für volljährige Kinder wird Kindergeld u. a. gezahlt, wenn sie für einen Beruf 
ausgebildet werden. Eine Berufsausbildung dient dem Erwerb von Kenntnis-
sen, Fähigkeiten und Erfahrungen, die als Grundlage für die Ausübung des 
angestrebten Berufs geeignet sind. 

Den Sprachunterricht von Au-pairs hält der Bundesfi nanzhof (BFH) aber für erforder-
lich, weil auch Auslandsaufenthalte, die nicht Ausbildungszwecken dienen, regelmäßig 
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zu einer Verbesserung der Kenntnisse in der jeweiligen Landessprache führen. Er be-
stätigte aber mit Urteil vom 15.3.2012 seine Rechtsprechung, dass Sprachaufenthal-
te im Rahmen eines Au-pair-Verhältnisses im Ausland grundsätzlich nur dann als 
Berufsausbildung anzusehen sind, wenn sie von einem durchschnittlich mindestens 
10 Wochenstunden umfassenden theoretisch-systematischen Sprachunterricht be-
gleitet werden. Darüber hinaus können Auslandsaufenthalte im Einzelfall als Berufs-
ausbildung anerkannt werden, wenn der Fremdsprachenunterricht zwar weniger als 
10 Wochenstunden umfasst, aber einen über die übliche Vorbereitung und Nachbe-
reitung hinausgehenden zusätzlichen Zeitaufwand erfordert (z. B. fachlich orientier-
ter Sprachunterricht, Vorträge des Kindes in der Fremdsprache).

In dem vom BFH am 6.6.2012 entschiedenen Fall hielt sich die Tochter eines Steuer-
pfl ichtigen nach dem Abitur von August 2006 bis Juni 2007 als Au-pair in England auf. 
Die Klage auf Kindergeld hatte in beiden Instanzen keinen Erfolg, denn der BFH ging 
davon aus, dass die Tochter weniger als 10 Unterrichtsstunden wöchentlich erhalten 
hatte, weil der Zeitaufwand für Hausarbeiten nicht einbezogen werden durfte und keine 
näheren Angaben zu einer behaupteten sprachlichen Unterweisung durch die Gastmut-
ter gemacht wurden.

Anmerkung: Auslandsaufenthalte können allerdings unabhängig vom Umfang des 
Fremdsprachenunterrichts als Berufsausbildung zu qualifi zieren sein, wenn sie von einer 
Ausbildungs- oder Prüfungsordnung zwingend vorausgesetzt werden oder der Vorbe-
reitung auf einen für die Zulassung zum Studium oder zu einer anderen Ausbildung 
erforderlichen Fremdsprachentest dienen (z. B. TOEFL oder IELTS). 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28.3.2012 entschieden, dass 
ein im Ausland tätiger Fernfahrer, der in der Schlafkabine seines Lkw 
übernachtet, nicht die Übernachtungspauschalen der Finanzverwaltung 
für Auslandsdienstreisen als Werbungskosten geltend machen kann, denn 

diese Pauschalen überschreiten die tatsächlich angefallenen Aufwendungen beträcht-
lich, sodass ihre Anwendung zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung führen 
würde. Abziehbar sind jedoch die tatsächlich angefallenen Aufwendungen. Liegen Ein-
zelnachweise nicht vor, so ist ihre Höhe zu schätzen. Im Streitfall hatte der Fernfahrer 
arbeitstäglich Übernachtungskosten in Höhe von 5 € angesetzt. Dieser Betrag war nach 
Auffassung des BFH nicht zu beanstanden.
 
Der BFH hat in demselben Fall ferner entschieden, dass ein Fernfahrer die Kosten für 
die Fahrten von der Wohnung zum Lkw (Lkw-Wechselplatz) in der tatsächlich ange-
fallenen Höhe als Werbungskosten abziehen darf. Das Finanzamt hatte nur die Entfer-
nungspauschale anerkannt. Der Lkw-Wechselplatz ist keine regelmäßige Arbeitsstätte, 
weil es sich nicht um eine betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers handelt. Auch der 
Lkw selbst ist keine regelmäßige Arbeitsstätte, weil das dafür erforderliche Merkmal 
einer ortsfesten Einrichtung nicht gegeben ist. 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 % 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2012: Mai = 112,6; April = 112,8; März =112,6; Februar = 112,3, Januar = 111.5
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderun-
gen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


